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Textliche Festsetzungen 

A) Planungsrechtliche Festsetzungen . 
nach § 9 Abs. 1 Bundesbaugesetz (BBauG i.d. Fassung vom 18.8.1976 BGBl. I S. 2256) m1t 

Änderungen der Beschleunigungsnovelle vom ~.7.1979 (BGB1. S. 949) in Verbindung mit 
den §§ 1-27 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 15.9.1977 (BCBI. I 
S. 1763) werden folgende textliche FeBt8etzungen g~troffen: 

1. Art der baulichen Nutzung 

1.1 Mischgebiet 
(§ q Abs. 1 ziff. 1 BBauG und §~ 1 - l~ BauNVO) 
Siehe Planeintrag! 

1.2 Gewerbegebiet 
(§ 9 Abs. 1 Ziff. 1 BEauG und §§ 1 - 15 BauNVO) 
In Anwendung von ~ 1 Abs. 6 BauNVO ~d festgesetzt, daß Wohnungen für Aufsichts-
und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsle.iter allgemein 
zulässig sind. 

2 . Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Ziff. 1 BBauG und §§ 16 - 21a BauNVO) 
Bei der Festlegtlftg der HöhefleHtwielEhlftg dtlrch Gesehoßz8hl tlft6 ftl8X. Geeätlaehöhe (ab EFH ~ 
i st das jeweils flicdcl"e Maß fftsßgcbcftd. gestrichen la ut Genehrr ig ngser an 

des Reg.Pr-äs. vom 15 .11 . 1983 

3. Bauweise 
(~ q Abs. 1 7.iff. 7. BBauG und § 22 BauNVO) 

Als Bauweisen werden festgesetzt: 

1. "0": offene Bauweise 
2 . "b N

: abweichende Bauweise 

offen, jedoch Gehäudelängen bis 
max. 110 m zulässig. 

4. Freizuhaltende Flächen 
(§ 9 Aba. I ziff. 10 BBauG und § 14 BauNVO) 
In den festgesetzten, von der Bebauung freizuhaltenden Flächen.·sind Nebenanlagen 
als Gebäude unzulässig. 

5. Sichtflächen 
(§ 9 Abs. 1 Ziff. 10 BBauG) 
Die für die Verkehrssicherheit ausgewiesenen Sichtflächen sind von jeglichen bau-
lichen oder sonstigen slchtbehindernden Nutzung mit mehr als 0,70 m Höhe über FBhr-
bahnoberkante freizuhalten. 

6. Immissionsschutz 
(§ 9 Abs. 1 ziff. 24 BBauG) 
Zum Schutz des Baugebietes vor Verkehrslärm von der Europastraße (L 370) her werden 
im GE u. MI passive Lärmschutzmaßnahmen (durch entsprechende Grundrißgestaltung und 
Lärmschutzfenster) im Sinne von DIN 410Q "Ergänzende Bestimmungen" vorgeschrieben, 
so daß in Aufenthaltsräumen von Wohngebäuden ein Innenscha11pegel von höchstens 
35 dB (A) eingehalten wird. 

7. Pflanzgebote, Pflanzerhaltungsgebot 
(§ q Abs. 1 2iff. 25 BBauG) 
Die i m Plan eingetragenen Pflanzgebote sind verbindlich. Als Ausnahme kann eine Ver-
schiebung des Standortes um max. 5 m zugelassen werden. 



B) Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
Gemäß § 111 der Landesbauordnllng fiir Baden-W~irttemberg (L&O) vom 20.6. H72 (GRl. S. 3S~) J 

zuletzt geändert am 12 . 2 . 1Q~O (GRl. S. 11';) werden folgende Festsetzungen getroffen: 

1. Fassade 
Glänzende, reflektierende Materialien - ausgenommen Glas - sowie grelle Farben sind 
als FasSAdenverkleidung bzw. -anstrich unzulässig. 

2. Herbeanlagen 
Auf den festgesetzten von der Bebauung fr.eizuhaltenden Flächen sind Werbeanlagen zur 
Gewanrle istung der Sicherheit des Verkehrs im Sinne von ~ 26 LBO unzulässig. Ausnahmen 
können im Gewerhegebiet Hil" Tankstellen zugelassen werden. 

Im librigen Bereich sind nur Werbeanlagen an der Stätte der Leistung bis max. 2,0 qm 
unterhalb der Traufe zulässig. 



1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde 

gemäß § 2 Abs. (1) Bundesbaugesetz (BBauG) 

vom Gemeinderat der Universitätsstadt Tü-

, bingen am .. 6 .• ' . .1.912 ...... ..... In 

äffentl ieher Sitzung besch lossen und 

dm 2.7.9, 1.982 .. offentlich be· 

kanntgemacht. 

2. BÜRGERBETEILIGUNG 

Die Bürgerbeteiligung gemäß § 2 a Abs. 

(1) BBauG erfolgte am .7'! 1.0.1983 
und in der'Zeit vom .8_.10,1 ....... 
bis 22 .. 1.0,.1.913 .... 

3. AUSLEGUNGSBESCHLUSS 

Der Gemeinderat der Universitätsstadt 

Tübingen hat am 9.5.198.3 ._ ......... . 
r.pn R ph~IItJnn<;nl<m fll s Entwurf aebilliat 

und dessen offentltehe Auslegung beschlos-

sen. 

4. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG 

Der Bebauungsplanentwurf hat mit Be· 

gründung gemäß § 2 a Abs. (6) BBauG 

nach vorheriger ortsübl icher Bekannt· 

machung in der Zeit vom . 24 .. 5.1983 .. 
bis 24.6,.19.83 ... " . beim Bürgermeister-

amt Tübingen öffentlich ausgelegen. 

5 . SATZUNG~BESCH LUSS 

Der Bebauungsplan wurde gemäß 0 10 

BBauG vom Gemeinderat der Universitäts-

stadt Tübtngen in öffentlicher Sitzung 

am 12 .. 9.1913 als Satzung be· 

schlossen. 

6. GENEHMIGUNG 

Der Bebauungsplan wurde gemäß 5 11 

BBauG mit Erlai~ des Reg.Präs. Tübingen 

vom 15~ll.1983 ... 
genehmigt. 

7. INKRAFTTRETEN 

/ Nr.13-42/412.1-
1087/83 

Die Genehmigung des Bebauungsplanes 

wurde gemäß § 12 BBauG am 6.12.1913 
ortsübl ieh bekanntgemacht. 

Mit dieser Bekanntmachung wurde der Be-

bauungsplan rechtsverbindl ich . 
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Tübinger Höhen
 
Bei den Höhenangaben im zeichnerischen  
Teil des Bebauungsplans handelt es sich  
um Angaben im Tübinger Höhensystem. 


